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Wien. Die schon länger in Öster-
reich geführte Diskussion um ei-
ne Indexierung der Familienbei-
hilfe bei Zahlungen ins Ausland
ist in den letzten Wochen neu ent-
brannt und beschäftigt nun
höchste politische Instanzen. So
haben erst am Mittwoch Außen-
minister Sebastian Kurz und Fa-
milienministerin Sophie Karma-
sin angekündigt, ein nationales
Gesetz zur Indexierung der Fami-
lienbeihilfe ausarbeiten zu wol-
len. Im überarbeiteten Regie-
rungsprogramm fand sich noch
der Plan, der Europäischen Kom-
mission bis März einen Vorschlag
für eine EU-rechtliche Lösung vor-
zulegen. Allerdings hat EU-Sozial-
kommissarin Marianne Thyssen
erst vergangene Woche einen ent-
sprechenden Gesetzesentwurf des
deutschen Finanzministers Wolf-
gang Schäuble abgelehnt.

Insgesamt ist diese Thematik
auch etwas komplexer als zum
Teil gedacht. Für Österreich
scheint es hier tatsächlich um
sehr viel zu gehen, wenn es zu-
trifft, dass aus diesem Land jähr-
lich rund 250 Millionen Euro an
Familienleistungen ins Ausland
bezahlt werden, während die be-
treffende Zahl bei der weitaus
größeren Bundesrepublik
Deutschland bei nur 200 Millio-

nen Euro liegen soll. Österreich
wäre nach den kolportierten Zah-
len der am stärksten betroffene
EU-Mitgliedstaat.

EU-Kommissar Johannes Hahn
hat den österreichischen Hoffnun-
gen, eine Indexierung – also eine
Anpassung der Familienleistun-
gen an die Lebenshaltungskosten
im Aufenthaltsstaat der Leis-
tungsbezieher – vornehmen zu
können, neue Nahrung gegeben:
Die EU-Kommission hätte sich
primär deshalb ablehnend gegen-
über einer solchen Regelung ge-
zeigt, da EU-weit die Zahl der Be-
troffenen gering sei (etwa ein Pro-
zent der Leistungsbezieher) und
eine EU-Regelung mit Kosten und
erheblichem Aufwand verbunden
sei. Die Mitgliedstaaten (konkret
Österreich) sollten selbst initiativ
werden und „Kreativität“ zeigen.

Materielle Gleichheit oder
Unionsrechtswidrigkeit?

Von anderer Seite wurde wieder-
um die strikte Unionsrechtswid-
rigkeit einer solchen Maßnahme
behauptet. Zwar sei eine solche
Regelung für Großbritannien ins
Auge gefasst, dann aber nicht um-
gesetzt worden (da sich Großbri-
tannien ja für den „Brexit“ ent-
schieden hat). Diese Stellungnah-
men geben jeweils einen Teilaus-
schnitt der Problematik wieder.

Es gibt tatsächlich gute Argu-

mente für eine solche Indexie-
rung, die ja nur eine Anpassung
von Leistungen an den tatsächli-
chen Bedarf verwirklichen – und
damit materielle Gleichheit schaf-
fen würde. Dem entgegen steht
auf den ersten Blick die Verord-
nung Nr. 883/2004 zur Koordinie-
rung der Systeme der sozialen Si-
cherheit. Gemäß Art. 67 dieser
Verordnung hat eine Person auch
für Familienangehörige, die in ei-
nem anderen Mitgliedstaat woh-
nen, Anspruch auf Familienleis-
tungen nach den Rechtsvorschrif-
ten des zuständigen Mitglied-
staats, „als ob die Familienange-
hörigen in diesem Mitgliedstaat
wohnen würden“.

In den Erwägungsgründen (Nr.
12) dieser Verordnung findet sich
allerdings ein Verweis auf das
Prinzip der Verhältnismäßigkeit,
wonach der Grundsatz der Gleich-

stellung von Sachverhalten oder
Ereignissen nicht zu sachlich
nicht zu rechtfertigenden Ergeb-
nissen führen dürfe. Unter Punkt
16 wird ausgeführt, dass es in be-
sonderen Fällen – vor allem bei
besonderen Leistungen, die an
das wirtschaftliche und soziale
Umfeld der betreffenden Person
gebunden sind – der Wohnort be-
rücksichtigt werden könne.

Beispiel Großbritannien vor
der „Brexit“-Entscheidung

Im Rahmen des Konzessionspa-
kets, mit welchem Großbritannien
vom „Brexit“ abgehalten werden
sollte (Beschluss der im Europäi-
schen Rat vereinigten Staats- und
Regierungschefs über eine neue
Regelung für das Vereinigte Kö-
nigreich innerhalb der Europäi-
schen Union v. 19.2.2016), war ge-
rade eine solche Indexierung vor-
gesehen gewesen – allerdings war
in diesem Zusammenhang auch
eine Novellierung der Verordnung
883/2004 geplant. Der Europäi-
sche Rat hat in diesem Kontext
festgehalten, dass diese Regelun-
gen mit den Verträgen voll und
ganz im Einklang stünden.

Dem Rat von EU-Kommissar
Hahn folgend, könnte Österreich
somit den Alleingang versuchen,
eine Indexierung einführen und
nachfolgend darauf hoffen, dass
diese vom EuGH auf der Grundla-

ge des Primärrechts und der von
der Verordnung 883/2004 eröff-
neten Spielräume abgesegnet
wird. Tatsächlich spiegelt die Ver-
ordnung 883/2004 ja selbst in
weiten Bereichen allein die
EuGH-Rechtsprechung wider und
diese scheint gerade in letzter
Zeit sehr offen für die souveränen
Belange der Mitgliedstaaten zu
sein. Ein für Österreich positiver
Ausgang eines solchen Verfah-
rens ist zwar möglich, aber nicht
sicher. Der Wortlaut von VO
883/2004 schafft diesbezüglich
schon sehr hohe Hürden.

Mehr Familiennachzug
statt Ersparnisse

Tatsächlich scheint der politische,
auf eine Normänderung ausge-
richtete Weg, der, wie erwähnt,
gerade auch für Großbritannien
hätte beschritten werden sollen,
der zielführendere zu sein. Dabei
sind aber folgende Punkte zu be-
denken, die insbesondere in der
englischsprachigen Fachliteratur
gerade für Großbritannien schon
vor Wochen thematisiert worden
sind:
● Das Argument der Kosten der
Administrierung eines solchen In-
dexierungssystems ist nach wie
vor nicht von der Hand zu weisen
und diese Kosten würden gerade
auch für ein nationales Indexie-
rungssystem erheblich ins Ge-
wicht fallen.
● Völlig übersehen wurde in Ös-
terreich aber folgendes (ebenfalls
für Großbritannien schon sehr in-
tensiv diskutiertes) Argument: Ei-
ne Indexierung, die wirtschaftlich
etwas bringen soll, wäre mit er-
heblichen Einschnitten verbun-
den und würde umgekehrt einen
weiteren Anreiz für Beihilfenemp-
fänger darstellen, den Familien-
nachzug nach Österreich zu be-
treiben. In der Folge wäre nicht
nur keine Ersparnis eingetreten,
sondern auch noch die Zuwande-
rung gefördert worden, die ja ge-
genwärtig gerade stark einge-
schränkt werden sollte.

Die angepeilten Kosteneinspa-
rungen werden damit aller Vor-
aussicht nach nicht eintreten. ■

Von Peter Hilpold

Ein frommer Wunsch
Die Indexierung der Familienbeihilfe wird vermutlich nicht die erhofften Einsparungen bringen.
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lich geschaffene Hindernisse und
Gefahrenquellen zu beseitigen
oder nur so kenntlich zu machen,
dass sie auch für vernünftige
Durchschnittsfahrer selbst bei
schlechter Sicht kein erhöhtes
Gefahrenpotenzial mit sich brin-
gen?

Im konkreten Fall stürzte die
Klägerin auf der Skipiste, rutsch-
te die Piste hinunter und schlug
an einem am Pistenrand aufge-
stellten Windzaun auf. Der Skian-
zug der Klägerin blieb an einem
wenige Millimeter großen Holz-
splitter hängen, wodurch sich die
Klägerin verletzte.

Das Erst- und Berufungsgericht
gab dem Klagebegehren nicht
statt. Nach Ansicht der Gerichte
hatte der Pistenbetreiber alle zu-

mutbaren Maßnahmen zur Pisten-
sicherung gesetzt. Der Unfall sei
in seiner Art und Weise für den
Pistenbetreiber so nicht vorher-
sehbar gewesen.

Schlussendlich wies der OGH
die Revision der Klägerin zurück.
Gerade dieser Unfall zeige, dass
die Verpflichtung zur Pistensiche-
rung von den eigenen Umständen
eines jeden Falles abhänge. Eine
Maxime oder Regel, wann und
wie ein Hindernis auf der Piste zu
kennzeichnen oder gänzlich zu
entfernen ist, kann nicht aufge-
stellt werden.

Im Falle der Klägerin hätte ein-
fach eine Verkettung von unglück-
lichen Zufällen zu der gegen-
ständlichen Verletzung geführt.

Der OGH sprach daher aus,

dass der zur Gewährleistung der
Schneelage auch bei Seitenwin-
den dienende und von weitem gut
sichtbare Windzaun, gegen den
die Klägerin nach einem Sturz auf
der Skipiste prallte, kein atypi-
sches Risiko darstellt. (OGH
29.11.2016, 9 Ob 50/16t) ■
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DLA Piper. Die internationale An-
waltskanzlei DLA Piper hat die
Porr AG bei der Emission einer
125 Millionen Euro schweren Hy-
brid-Anleihe beraten. Kapital-
markt-Spezialist Christian Tem-
mel in Wien leitete dabei das Be-
ratungsteam.

TWP Rechtsanwälte. Gregor Läs-
ser und Christian Wirthensohn
sind neue Gesellschafter bei der
Dornbirner Wirtschaftskanzlei
TWP Rechtsanwälte. Die Schwer-
punkte von Lässer sind Zivil- und
Unternehmensrecht, Gesell-
schaftsrecht, Immobilienrecht,
Energierecht, sowie Vertriebs-
und Immaterialgüterrecht. Wirt-
hensohn ist auf Gesellschafts-
und Unternehmensrecht, Mergers
& Acquisitions, Datenschutzrecht
und IT-Recht sowie Finanz- und
Wirtschaftsstrafrecht speziali-
siert.

Kraftkinz GmbH. Die Kraftkinz
GmbH, Strategieberater für Kom-
munikation, Marketing & Vertrieb
rund um die Unternehmerin Bir-
git Kraft-Kinz hat sich mit der
33-jährigen Journalistin und PR-
Beraterin Pamela Graf ein neues
Teammitglied ins Boot geholt.

Seminartipp. Der Linde Verlag
veranstaltet am 15. März 2017 in
Wien ein Seminar zum Thema
Steueroptimierung in der Privat-
stiftung. Referenten sind Klaus
Wiedermann und Christian Wil-
plinger von Deloitte. Das Seminar
umfasst acht wesentliche Bera-
tungsfelder und widmet einen be-
sonderen Schwerpunkt den ge-
setzlichen Neuerungen seit 2016
und deren Auswirkungen für Pri-
vatstiftungen gewidmet. Es be-
steht auch die Möglichkeit, das
Seminar online zu verfolgen.
www.lindecampus.at
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